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9. Verordnung: Durchführung des Wohnbauförderungsgeseizes 1968; Neufestlegung der angemessenen Gesamtbau
kosten je Quadratmeter sowie die normale Ausstattung der geförderten Baulichkeiten. 

9. über 1500 m2 bis 3500 m' höch· 
stens ,.,,., .. , ... 
über 3500 m2 höchstens , .. 

c) für Heime höchstens 

4470 s. 
4350 S, 
5650 S." 

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
30. Mai 1972, mit der in Durchführung des 
Wohn bauförderungsgesetzes 1 968 die ange
messenen Gesamtbaukosten je Quadratmeter 
sowie die normale Ausstattung der geförder- 2. Im Abs. 4 des § 1 ist der dort angeführte 

ten Baulidikeiten neu festgelegt werden ·Betrag von 5500 S durdi 6000 S und der Betrag 
von 22.000 S durch 24.000 S zu ersetzen, 

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Wohnbauförde· 
rungsgesetzes 1968, BGBI. Nr. 280/1967, wird 
nach Anhörung des Wohnbauförderungsbeirates 
verordnet: 

Artikel l 

3. § 2 Abs. l lit. a hat zu lauten: 

~,a) hinsichtlich der Qualität den Erfordi.:rni3sen 
der Sicherheit, Hygiene und des Umwelt
schutzes genügt und eine zeitg:<:rniil~:: H;;;us
halts- bzw, Heimführung zuläHt unJ". 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 5. März 1968, LGBJ. für Wien N~. 7; n1it 4. Im Abs. 2 des § 3 wird der Satz angefügt 
der in Durchführung des \Vohnbauförderungs- "Künstlerische Ausgestaltung) sofern für üiesc 
gesctzes 1968 die angtmcssencn Gesan1tbaukosten Zwecke im EinzelfaH 100.000 S oder 1°/& der Ge
je Quadratmeter und die norn1ale Ausstattung sarntbaukosten nidit übersd1ritten \Verden und die 
der geförderten Baulichkeiten festgelegt werden~ künstlerische Ausgestaltung nach den Verhältnis
in der Fassung der Verordnungen der Wiener Lan- , sen des Gebietes un<l der Art des G :.«l:<~ud\.'.s üblich 
desregierung~ LGBL für Wien Nr. 30/1969) 21/] ist". 
!970 und 18/1971, wird wie folgt geändert: 

1. Die im Abs. 3 des § 1 angeführten lit. a. 
b und c, haben zu lauten: 

na) für Eigenheime. höchstens 
b) für Mehrwohnungshäuser bei 

einer Gesamtnutzfläche bis 
l 500 m2 höchstens .... 

5350 s, 

4700 s, 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt an dcn1 
~ machung folgenden Tag in Kraft. 
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Der Landeshauptm:tnn. 
SJavik 

der Kund-

bh1:tlidt im Dnn:kXlf'tl'nvnh11 J;:r Snal:havp<kaw::. 1, Rath~vs, Sri11t„ 7, Hodip;rurr<, ur>d fo de• V„rk.i.u!'ntei!,,. J~ Owc"-~~·id1i•J-,.:p :Srn:-<

rfru&nd - Winwr Zeiwllil;, 111, Rennweg 1).o, Verlu1„dsprc!~ r- S. 

Dr-.1d dc1 O~terreid1isdien Staatsdrudten.-1 
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